
EINWOHNERGEMEINDEN FRENKENDORF 
UND FÜLLINSDORF 

Gebührenverordnung Feuerwehrverbund Hülften 

vom 2. November 2015 

Die Gemeinderäte der beiden Gemeinden Frenkendorf und Füllinsdorf gestützt auf 
den Vertrag über den Feuerwehrverbund Hülften vom 5. Oktober 2015, beschliessen: 

§ 1 Regelungsber~ich 

Ergänzend zum Vertrag über den Feuerwehrverbund Hülften werden verschiedene 

Ausführungsbestimmungen in dieser Gebührenverordnung geregelt. 

§ 2 Gebühren und Kosten 
1 Es werden folgende Gebühren erhoben: 

• Fehl- oder Täuschungsalarm einer Melde- und /oder 
Sprinkleranlage 

• Wespen-, Bienen- und Hornissenneste entfernen; 
bei Barzahlung (Rechnungszuschlag CHF 10.00) 

CHF 800.00 

CHF 150.00 

2 Die übrigen verrechenbaren Einsätze werden nach Aufwand verrechnet. Der Auf
wand wird mit nachfolgenden Stundenansätzen in Rechnung gestellt: 

• Angehörige der Feuerwehr CHF 50.00 

• Kleinfahrzeuge bis 3.5 t CHF 120.00 

• Grossfahrzeuge ab 3.5 t CHF 200.00 

• Anhängeleiter CHF 100.00 

• Anhänger CHF 25.00 

3 Das Verbrauchsmaterial sowie die übrigen Gerätschaften werden nach effektivem 
Aufwand verrechnet. 

4 In Grenzfällen entscheiden die zuständigen Gemeinderatsrriitglieder der Verbund
gemeinden, ob es sich um einen unentgeltlichen oder entgeltlichen Einsatz handelt. 

5 Die zuständigen Gemeinderatsmitglieder können in begründeten Fällen von den 

vorgenannten Gebührenansätzen abweichen. 
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§ 3 Aufhebung bisherigen Rechts 

Die bisherige Gebührenordnung bzw. das Vertragswerk mit dem Namen "Vereinba
rung und Reglement über eine gemeinsame Feuerwehr der Gemeinden Frenkendorf 
und Füllinsdorf vom 8. Juni 1999 werden per 31.12.2015 aufgehoben. 

§ 4 Genehmigung und Inkrafttreten 

Diese Gebührenverordnung tritt auf den 1. Januar 2016 in Kraft. 
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